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Verträge ÜUüber religiöſe Kindererziehung. Die
II erfaf ungs⸗Beilage beſtimmt Iu dieſer Beziehung 12 Wenn
II Eenem gültigen Ehevertrage zwiſchen Eltern die verſchiedenen
Glaubensbekenntniſſen zugethan ſind beſtimmt worden iſt Iu velcher
Religion die Kinder erzogen werden ollen 0 hat CS hiebei ein
Bewenden 13 Die Giltigkeit ſolcher Eheverträge iſt ſowohl IN
Rückſicht ihrer FForm als der Zeit der Errichtung nach den bürger⸗
en eſetzen zu beurtheilen mM keine Ehepakten oder
ſonſtige Verträge hierüber errichtet oder Iſt IN über die religiöſe
Erziehung der Kinder nichts verordnet worden o folgen die Söhne
der Religion de Vaters; die Töchter werden I dem Glaubens—
ekenntniſſe der Mutter Erzogen.

Der IM gebrauchte Ausdruck „Ehepakten oder ſonſtige
erträge“ hat 3u der Meinung eführt, 2 auch zur langjährigen,

daß die Uebereinſtimmung desallgemeinen Praxis geworden iſt
elterlichen Willens II ezug auf die religiöſe Erziehung der Kinder
aus 9  chte en nu llein durch Eheverträge ſondern Iu jed⸗
weder auch der formloſeſten Weiſe ausdrücklich oder ſtillſchweigend
rechtswirkſam dargelegt werden önne Dieſe Auslegung nimmt an
die Miniſterial Entſchließung vom Februar 1840 Nr
dann jene 25 Fan 1879 dieſelbe adoptirte der Beſchwerde—
ausſ der Abgeordnetenkammer. 5 Der Verwaltungs⸗Gerichtshof
traf nun aber unterm Auguſt 1882 die Entſcheidung: „Vertrags—
mäſſige Beſtimmungen über die religiöſ Erziehung Kindern aus
gemiſchten en können ausnahmslos IN der nach den bürger⸗
lichen Geſetzen für den rtu I U vorgeſchriebenen
Orm giltig getroffen werden Dieſer Gerichtsho faßt die Ehepakten
II der II Verfaf ungs Beilage als Verträge über da geſammte
eheliche Vertragsrecht auf, die „ſonſtigen erträge“ agegen als
erträge über mnen beſtimmten Theil de ehelichen ertrags⸗
rechtes; und ſucht dieſe Auffaſſung namentlich durch die Geſchichte
der 8 12— der II Verfaſſungs-Beilage u begründen.

ieſe Entſcheidung wird vollſtändige Umwälzung des bi  *  V
herigen dießbezüglichen Verfahrens zur olge haben; denn ähren
bisher über die religiöſe Kindererziehung M der ege Privat⸗
verträge vor dem Pfarrer errichtet wurden, müſEn von an häufig
nbtarielle erträge errichtet werden.

Keine Form iſt nämlich für die Eheverträge vorgeſchrieben
blos vom gemeinen Rechte, den Statuten von Nördlingen
(Statut III 6 Ulm Statut der Nürnberger

7 Döllinger,  DIRE Verordnung⸗-Sammlung XXIII. D 25. 2) Verhandlungen der
Abgeordneten—Kammer von 1881 Beilage— XII 804 Verhandlungen
der Abgeordneten—„Kammer von 1881 Beilage⸗Bd XII 1 — 0 Sammlung
dieſer Entſcheidungen Bd 161
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Reformation und Mainzer andre Zuziehung von Zeugen
verlangt das Bamberger Landrecht 2 das Schweinfurter
Statut 61 da  8 Dinkelsbühler Statut Schriftliche aber
rivate Abfaſſung verlangt die Deutſchorden Verordnung (in Franken)
om AIU 1707 Alle übrigen Rechte und Statuten E IN

Bayern gelten verlangen Zur Giltigkeit der Eheverträge entweder
gerichtliche Beſtätigung oder gerichtliche jetzt notarielle) Errichtung,
dieſes letztere namentlich das bayeriſche Landrecht (pars Cd
2 1 3

Wie aus den oben angeführten —*  — 2—41 der II Vf Beil
erſichtlich iſt haben Iu ayern die Ern gemiſchter Confeſſion das
Recht über die religiö Erziehung threr Kinder Beſtimmung 3u
treffen und darüber erträge Iu ſchließen Die Miniſt Entſchließung
vom 31 M  (At 1838 und vom Y  (V.  Uli 1838 überträgt die
Beſtimmungen 4  ber die eligiöſe Erziehung der Kinder aus en
Ehen ohne Weiteres auch auf die religiöſe Erziehung der Kinder
QAus ungemiſchten Chen; eſteht alſo auch den Eltern gleicher
Confeſſion auf Grund der S8 12 23 der II V  — eil das Recht
über die eligiöſe Erziehung ihrer Kinder 3u beſtimmen aher
auch da ecqh dieſelben I enmer anderen als threr eligion 3u
erziehen oder erziehen 3u aſſen und über die Kindererziehung Verträge
abzuſchließen

Der Verwaltungs Gerichtsho entſchied aber Uunterm 23 Uli
1882 „Eine Uebertragung der Vorſchriften 88 der
II Beilage 65  U Verfaſſungs⸗Urkunde iber die religiöſe Erziehung der
Kinder dus gemiſchten Ehen auf die eligiöſe Erziehung der under
Aus ungemiſchten en iſt unzuläſſig. ieſelbe Entſcheidung wurde
Unterm 15 Febr 1884 neuerdings getroffen

Sind nun die Eltern gleicher Confeſſion M der religiöſen
Erziehung ihrer Kinder Unfreier al die Eltern gemiſchter Confeſſion?
Auch die Eltern gleicher Confef 1on haben da Recht der religiöſen
Erziehung threr Kinder aber nich auf Grund und nach den Vorſchriften
der II erf eil ſondern auf Grund des Civilrechtes, und ihr Er⸗
ziehungsrecht Iſt daher nach den Grundſätzen des einſchlägigen il⸗—
rechtes 3 beurtheilen ehören alſo die Eltern der gleichen Confeſſion
In E wird die Erziehung der Kinder M erſelben bh al ege 3
gelten Aben aber ein civilrechtliches oder ſtaatliches Zwangsgebot iezu
beſteht nich die Eltern können emnach ihre Kinder auch IN ener
anderen eligion erziehen laſ En Aber der Unterſchied de Erziehungs⸗
rechtes auf Grund de Civilrechte von da auf der II Verf
eil §8 baſirt alſo der Unterſchied des Erziehungsrechtes
der Eltern gleicher und ungleicher eligion, äußert ſich häufig un

) Roth, Bayeriſches Civilrecht 2 5 Sammlg. Bd I 111
) Sammlg. Bod
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10 Weiſe Während nämlich die eiden Eltern gemiſchterReligion ganz gleichberechtigt ſind und Ve  de an dem geſchloſſenenVertrage oder Aan den ſubſidiären Beſtimmungen der II Verf.⸗Beilfeſthalten kann, ſo „überwiegt, we während der Dauer einer Uunge⸗miſchten Ehe zwiſchen den (rn eine unausgleichbare Meinungs⸗verſchiedenheit über die religiöſe Erziehung der Kinder eintritt, der
Wille de Vaters.“) Während u gemiſchten Ehen nach dem
Tode des einen Ehegatten der andere Ehegatte an der religiöſenErziehung der Kinder nicht  2 mehr ändern kann, „ſo geht, eine
ungemiſchte Ehe durch den Tod der Ehefrau gelöſt wird, nach bayrLandrechte die Ausübung des ollen Erziehungsrechtes auf den üher  2
lebenden Ehemann über“), und kann demnach dieſer die religiöſeErziehung ſeiner Kinder auch nach dem D.  V  ode der Frau ändern.Auch auf die unehelichen äußert ſich der vom Verw.⸗Ger.⸗Hofausgeſprochene Grundſatz theilweiſe. „Uneheliche Kinder nämlich,deren Eltern einem und demſelben Glaubensbekenntniſſe zugethan indund un einem derjenigen Gebietstheile Bayerns wohnen, n welchendas reußiſche Landrecht gilt, nüſſen bis zum beendigten Lebens⸗
jahre in dem Glauben der Mutter Erzogen werden“, weil das PreußLd.⸗Recht Thl II itl 2 642 die ausdrückliche Vorſchrift ent  2
90 „Uneheliche Kinder werden bis Zum geendigten ahre un
dem Glauben der Mutter erzogen“).

Eine weitere olge iſt die, daß, enn ern Kind Aus ungemiſchter Ehe nach Anſchauung der Kirchenbehörde geſetzwidrigwird, dieſelbe das Recht der Antragſtellung und BeſchwerdeführungNl nach 8 23, ſondern nach *  —2 3  . 39 und 51 der II Berf.⸗Ci hat
Kirchengemeinde. „Unter Kirchengemeinde iſt die

Geſammtheit derjenigen Staatsangehörigen der nämlichen Confeſſion
3u verſtehen, welche In Anſehung ihrer Cultusübung einer beſtimmtenKirche zugewieſen ſind

Der Eſtan einer Kirchengemeinde iſt hiernach bedingt Urchda  D Vorhandenſein einer Kirche, welche für die betreffenden Confeſſions⸗genoſſen den Mittelpunkt der Cultusübung 3u bieten I worin
alſo regelmäſſig der ſonn⸗ und feſttägliche Gottesdienſt ſtattfindet,die Sacramente geſpendet und die 0  ICtus arochiales borgenommenwerden.

Wenn die Kirche eines Filialortes dieſe E  N nicht beſitzt,E bilden die Bewohner desſelben keine eigene Kirchengemeinde, ſondernhaben lediglich AI Mitglieder der Pfarrkirchengemeinde Iu Betra
zu kommen.

W ———..

1) Entſcheid. Verw.⸗Ger.⸗Ho 8 Juni  W. 1882 Entſchdg Verw.-b  0f ebr 1884


